
 

 

 
 
 
 
 

Herrn Landrat Bodo Klimpel 
Im Hause 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfauftrag für die 9. Sitzung des Kreistags am 28.11.2022 
Hier: Erlass einer Katzenschutzverordnung nach § 13b TierSchG im Kreis Recklinghausen  
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Klimpel, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Recklinghausen beantragt:  
 
Die Kreisverwaltung prüft den Erlass einer Katzenschutzverordnung (KaSchVO) für den Kreis 
Recklinghausen auf Grundlage des § 13 b TierSchG für den Kreis Recklinghausen. 
 
Begründung:  
Im Kreis Recklinghausen ist die Population freilebender Katzen in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Bei den Tieren handelt es sich um entlaufene, ausgesetzte oder zurückgelassene 
Hauskatzen und deren Nachkommen. Eine große Zahl der aufgegriffenen Katzen hat einen schlechten 
Gesundheitszustand. Sie sind größtenteils nicht kastriert und vermehren sich unkontrolliert. Durch 
den Kontakt mit unkastrierten Freigängerkatzen wird diese Situation zudem immer weiter verschärft.  
 
Tierschutzvereine und ehrenamtliche Tierschützer der Tierschutz-Initiative Kreis RE haben dazu für 
die Jahre 2019, 2020 und 2021 konkrete Zahlen übermittelt. Diese finden Sie in der Anlage 2a. 
 
Katzen sind sehr früh geschlechtsreif (ab 4-5 Monaten) und werfen in der Regel 2-3-mal jährlich bis 
zu 7 Kitten. Anders als bei Wildtieren regelt sich die Populationsdichte freilebender Katzen nicht auf 
natürliche Weise, die Vermehrungsrate ist trotz der schlechten Lebensbedingungen hoch. Hinzu 
kommt das Fehlen menschlicher Fürsorge wie Versorgung mit Futter, tierärztlicher Versorgung und 
Prävention durch Impfungen und Wurmkuren. Daher breiten sich Seuchen und Krankheiten sehr 
schnell aus. Ein weiteres Problem ist Inzucht. Viele Kitten werden tot, krank oder missgebildet 
geboren und überleben oft die ersten Tage nicht.  
 
Um eine nachhaltige Stabilisation des freilebenden Katzenbestandes in Hinblick auf Anzahl und 
Gesundheitszustand zu erreichen, mangelt es den ehrenamtlichen Tierschützern / Organisationen an 
finanziellen Mitteln sowie Zeit und Unterbringungsmöglichkeiten, so dass lediglich an sogenannten 
Hotspots mit einer besonders hohen Streunerpopulation für vorübergehende Abhilfe gesorgt werden 
kann.  
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Im Kreis Recklinghausen ist eine scharfe Abgrenzung von Gebieten, in denen eine hohe Population 
freilebender Katzen mit Schmerzen, Leiden oder Schäden festgestellt werden kann, nicht möglich; 
durch die vielerorts ländliche Struktur halten sich die Katzen auch in den Grenzgebieten auf. Um eine 
effektive Regelung zum Schutz dieser Katzen zu finden, ist daher das gesamte Kreisgebiet als 
Schutzgebiet auszuweisen. Das Land NRW hat durch §5 der ZuständigkeitsVO Tierschutz vom 
03.02.2015, GV.NRW/Ausgabe 2015, Nr.10 vom 10.02.2015 Seite 203ff. eine Ermächtigung für den 
Erlass einer Katzenschutzverordnung nach § 13 b TierSchG bereits an die Kreisordnungsbehörden 
delegiert.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

      
Prof. Dr. Bert Wagener 
Fraktionsvorsitzender Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 








